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Verfahren III 2011/181 

Zusätzliche Rüge  
 
Sehr geehrter Herr Verwaltungsgerichtspräsident  
 
Hiermit lege ich ins Recht, dass der Gemeinderat Freienbach am 7. Dezember 2011 in den 
Medien ein Inserat mit der Einladung zur Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2011 
veröffentlichen liess, in welchem Traktandum „4. Teilzonenplan Steinfabrikareal“ trotz gel-
tender Abtraktandierung angekündigt wird (Beilage 1). 
 
Ich rüge, dass damit die Stimmbürger zusätzlich irregeführt und verwirrt werden. Die Ver-
bindlichkeit und Rechtssicherheit zur Traktandierung oder Abtraktandierung ist somit nicht 
gegeben.  
 
Im Kontext dieser irreführenden offiziellen Mitteilung ist die Information der SP Freienbach 
relevant (Beilage 2: „SP erwartet plausible Antworten“), sie beabsichtige, an der Gemeinde-
versammlung Fragen zur abtraktandierten Vorlage Steinfabrik-Areal zu stellen: „Die Abtrak-
tandierung des Teilzonenplans Steinfabrik-Areal muss zu denken geben. Die SP erwartet an 
der Gemeindeversammlung plausible Auskunft darüber, wie es einer professionellen Verwal-
tung passieren kann, dass bei der Erteilung des Gut zum Druck fehlende Teile einer Vorlage 
nicht entdeckt werden. Eine weitere Beschwerde in Sachen Steinfabrik-Areal, die offenbar zur 
Abtraktandierung beigetragen hat, zeigt, wie komplex dieses Raumplanungsgeschäft inzwi-
schen geworden ist. Es darf verlangt werden, dass die beteiligten Instanzen und Interessen-
gruppen zu einer Koordination Hand bieten, welche das Thema Steinfabrik-Areal für den ge-
wöhnlichen Bürger wieder nachvollziehbar macht.“ 
 
Diese Darstellung der SP Freienbach (Partei des Gemeindepräsidenten) weist auf beabsich-
tigte unzulässige Interventionen anlässlich der Gemeindeversammlung zum abtraktandier-
ten Geschäft hin. Offenbar ist vorgesehen, der Gemeindeversammlung (ausser Traktanden) 
mittels suggestivem Frage- und Antwortspiel, bzw. Pseudodialog unwahre Sachverhaltsdar-
stellungen aufzutischen. Das Wortprotokoll der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 
2011 ist deshalb ebenfalls ins Recht zu legen. 
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Bestritten wird die Darstellung des Gemeinderates – durch die SP Freienbach noch weiter 
expandiert – es sei bei den fehlenden Teilen in der Botschaft zu Traktandum 4 angeblich ein 
Missgeschick beim „Erteilen des Gut zum Druck passiert“. Auffällig ist, dass in den offiziellen 
Verlautbarungen bisher überhaupt nicht ausgeführt wird, was genau in der Vorlage fehlt. 
Dass nämlich ausgerechnet Anhang B mit der politisch brisanten Streichung des Servituts 
„20%-Anteil kostengünstiger Wohnungsbau“ nicht veröffentlicht wurde, ist nachweislich kein 
Versehen, sondern Kalkül. Die Einreichung zusätzlicher diesbezüglicher Beweismittel behalte 
ich mir ausdrücklich vor.  
 
Ebenso bestreite ich ein ‚Versehen nach dem Versehen‘ mit der Falschinformation zu Trak-
tandum 4 im Inserat vom 7. Dezember 2011 (Beilage 2). Mit der Ankündigung einer Wieder-
aufnahme von Traktandum 4 soll offenbar eine nicht-ordentliche, rechtswidrige Behandlung 
des Geschäfts in die Wege geleitet werden.  
 
Da das Traktandum 4 erst nach der Budgetberatung – und somit erfahrungsgemäss erst ge-
gen Mitternacht – behandelt würde, ist voraussehbar, dass die Diskussion bei unliebsamen 
Voten willkürlich behindert, bzw. durch den versammlungsleitenden Gemeindepräsidenten 
auf dienlichen Antrag hin abgebrochen würde.  
 
Das Gericht wird um rechtzeitig wirksame Anordnungen ersucht, die eine rechtskonforme 
Durchführung der Gemeindeversammlung gewährleisten.  
 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen 
 
 
Irene Herzog-Feusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage 1: Inserat „Einladung zur Gemeindeversammlung“ vom 7.12.2011, Höfner Volksblatt 
Beilage 2: Medienmitteilung der SP Freienbach vom 7.12.2011, Höfner Volksblatt 






